
Besprechungen

Handbuch des Staatskırchenrechts L der Bundesrepu-blık Deutschland, hrsg. N Ernst Friesenhahn un: Ulrich Scheuner 1nerb m. /oseph Listl; 1. Teilband XAXX 797 SS Teilband XAXAX u 898 5Duncker Humblot, Berlin 1974/1975
Das umtassend angelegte Werk gliedert sıch 1n rel Hauptteıle: Einführung (T9 I1 Religionsfreiheit und Rechtstellung der Kırchen un Re 18210Nsgemein-schaften 3263 bıs H1: 2725 655 Seıten), 111 Tätigkeit derselben 1m politischenGemeinwesen (II 231—851). Dazu kommt och das austührliche, sorgfältiggearbeitete Sachwortverzeichnis (II 533—895).
Die Einführung umta{ßrt drei Abschnitte: Grundlagen des Verhältnisses VO

Staat un Kırche (5—-214), Verfassungs- und Vertragsrecht S  9Organısation der Kırchen un Religionsgemeinschaften - Zuerstehandeln U. Scheuner ($ und E. Friesenhahn ($ die rechtlichen, politischenun: gesellschaftlichen Beziehungen zwischen Staat un Kırche überhau un
Mikat speziell die religi1onsrechtliche Problematik 1n der BR  ® ($ 3 ansch i1eßendlegt wiederum die Auffassung der katholischen nd Sımon die Auffassung der

evangeliıschen Kırche VO  — ihrem Verhältnis ZU Staat dar ($ 4 Im Abschnittbehandelt A. Hollerbach die verfassungsrechtlichen ($ 5} und vertragsrechtlichen($ Grundlagen des Staatskırchenrechts. Vorwiegend informatorisch sind die
Beıträge des Abschnitts ber die Organısationsstruktur der katholischen Kırche
(K, . Schlıef), der evangelischen Kiırche (W.Hammer) un: der übriıgen als
Körperschaften des öffentlichen Rechts hinfort kurz „KdöR“) organısiertenReligionsgemeinschaften Stolte), alle

Der Hayuptteıl beginnt miıt den grundlegenden Ausführungen Von Listl berGlaubens-, Gewissens-, Bekenntnis- un Kırchenfreiheit, die 1m Oberbegriff„Religionsfreiheit“ zusammengefa{fßt werden ($ 8) Unter „Rechtstellung derKırchen un: Religionsgemeinschaften“ behandelt Hesse deren Selbstbestimmungs-recht ($ 9) Allzu umfangreich (100 5 1St der Beıitrag VO  e} M. Heckel über dierelıg10nsrechtliche Parıtät ($ 10) Miıt der bei ıhm zewohnten Umsıcht, Genauigkeitun Klarheit entwickelt sodann Friesenhahn den staatskiırchenrechtlichen Begriffder KdöR un W as S1IC daraus für die Rechtstellung der als solche bestehendenReligionsgemeinschaften („Kırchen“) ergıbt ($ IDS entsprechend erläutert der
Beitrag VO  - J. Jurina die Rechtstellung der Religionsgemeinschaften mi1t
privatrechtlichem Rechtsstatus ($ 12) Besonders dornig 1St die in S 13 behandelte
Frage ach der Kıirchenzugehörigkeit der Kirchenmitgliedschaft. Zuerst gibtCampenhausen einen Gesamtüberblick über die staatskirchenrechtlicheBedeutung der Kırchenmitgliedschaft überhaupt. Für den Staat wırd die Frage,
Wen als kirchenangehörig anzusehen nd behandeln hat und WE  3 nıcht,namentlıch ann bedeutsam, WECNN sıch Gewißheit verschaften mudfß, ob
Kırche se1ine Zwangsgewalt DUT: Verfügung stellen darf, jemandvorzugehen, den S1€e als Mitglied 1n Anspruch nımmt, dem dieser ber widerspricht.Diesbezüglich besteht aut der VO  3 katholischer Seıite die besondere Schwierigkeit,daß sowohl Dogmatik als Kanonistik den Begriff der Kirchenmitgliedschaft nıchteindeutig verwenden. Um dieser Schwierigkeit abzuhelfen, macht K. Mörsdorfeinen dogmatisch und kanonistisch beachtenswert Vorschlag, der allerdings,der Not abzuhelfen, sıch Zuerst durchgesetzt haben müßfßte. Anschliefßend behandelt
wıederum N Campenhausen die Kırchenmitgliedschaft ach dem Recht der
evangelıschen Kırche un: allgemein die staatskirchenrechtliche Problematık der
Kırchenmitgliedschaft SOWI1e ın $ 14 den S0g „Austritt Aaus der Kirche“. Seine
Ausführungen ber diesen namentlich tür die Kirchensteuer bedeutsamen, VO  3
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BESPRECHUNGEN
einzelnen Ländern denn uch bezeichne
eingebauten „Austrıitt Aaus der Kırche

nderweise 1n ıhre KırchensteuergesetzeIt bürgerlich-rechtlicher Wiırkung“, d.ieiınen sAustritt“, der der Miıtgliedschaft einschließlich der daraus sıchergebenden Steuerpflicht 1mM 1nn der Kırche nıchts andert, nıchts andern will, solloder auch IFÜT annn f sınd unantechtbar zutreffend. sollte diesesstaatskırchenrechtliche Mißgebilde deutlicher als schizophren charakterisieren.Genau das, W as dieser tälschlich „Austritt“ bewerkstelligt un W asuch notwendig bewerkstelligt werden muß, äßt sıch uch 1n begrifflich un:rechtlich einwandtreier Weıise erreichen un: ın einwandfre1ie Sprache kleiden Inder Sache stimmt völlig mıiıt dem überein, Was ıch diesbezüglich anderer Stelle
vertreten habe („Kirchensteuer un Austrıtt Aus der katholischen Kırche“ 1n DOEeV,Heftt 5/6 |März 12701) TIretffend stellt feST, daß dieser „AÄustritt“ heute 1n vielenFällen nıcht Ausdruck einer Abkehr VO der Kırche, sondern 1m Gegenteil „Zeichenkirchlichen Engagements“ ISCG da{fß „kirchenpolitisch“ motiviert seın kann 659)

In den nächstfolgenden Beıträgen „Das Dıiıenstrecht der Kırchen undReligionsgemeinschaften“ ($ 15) un „Kırchen un Religionsgemeinschaften 1mstaatlıchen Rechtsschutzsystem“ ($$ D/ wırd erstmals eine Schwierigkeitempfindlich 1ühlbar, dıe spater e1ım kirchlichen Vermögensrecht ($ 20); ber auchnoch einıgen ndeIen tellen wıederkehren wırd Nıcht alles, W as „kırchlich“1St, nımmt uch am öffentlich-rechtlichen Charakter der als döR bestehendenKırche(n) teıl (Dafßs die Orden un: religiösen Genossenschaften nıcht öftentlich-rechtlichen Status der kath Kırche teilhabeI, vielmehr darauf ewlesen sınd, dieRechtsfähigkeit ach den allgemeinen orschriften des bürgerlichen Rechtserwerben, 15t bereits 1ın dem Beitrag VO Friesenhahn N 11] MmMI1t aller Deutlichkeitklargestell Fuür dıe katholische Kırche 1St dieser zwıiespältige Zustand lästıger alsfür die vangelıischen Landeskirchen. Letztere können hne weıteres, sSOWweIlt einBedürfnis dafür esteht der S1e CS als zweckmäßig erachten, alles 1n sıch als döReingliedern und damiıt öftentlich-rechtlichen Status beteiligen; die katholischeKırche, deren oberste Leitung über, ber eben damıt uch au ßerhalb dessen siıchbefindet, W as das Grundgese der BR  c als döR anerkennt, kann das 1n yleicherWeıse nıcht. Nıcht 1U die Orden, sondern uch die relig1ösenGenossenschaften päpstlichen Rechts bzw. deren Gliederungen 1m Geltungsbereichdes lassen sıch hne Änderung ihrer innerkirchlichen Rechtstellung nıcht 1n denDiözesanorganismus eingliedern; W 1e WeIit das bei den VO Hl. Stuhl errichtetentheologischen Fakultäten der be1 „Päpstlichen Werken“ (bspw. Werk derGlaubensverbreitung) möglıch ware, bleibe dahingestellt; auf jeden Fall bedürfte esÜ der Mitwirkung des tuhles SO xibt Iso in der katholischen Kirche derInstitutionen durchaus kırchlichen Charakters, die grundgesetzlichanerkannten öffentlich-rechtlichen Status der Kırche nıcht teilnehmen un: denendie Kıiırche iıhnen uch nıcht verschaffen kann, der ıhnen vielmehr NUr (was in derVergangenheit in Eınzeltällen gyeschehen 1St) durch besonderen staatlichen Aktverliehen werden könnte. Letzter Grund dieser un vieler anderer Schwierigkeiten1St dieser, daß CS keine für die katholische Kırche 1n der BR.  g handlungsfähigeSpitze, Ja N: SC „die katholische Kırche der BRD nıcht Z1bt; einedeutsche der bundesdeutsche Teilkirche der Ortskirche 1m Sınne des Vatıiıkan.Konzıils oibt CS nicht; ach geltendem Kirchenrecht un derzeit bestehenderOrganısatorischer Struktur zibt Nnur die Bıstümer als Ortskirchen, die obendreinN1IC NUur die renzen der einzelnen Bundesländer überschneiden, sondern VO  z
CnNen elinı

üb C ber den Geltungsbereich des hinausgreifen. Was kirchlicherhaupt nıcht exıistiert der nıcht 1m Geltungsbereich des liegt, kann uchstaatskırchenrechtlich nıcht döR im Sınne des se1in. Beım Diıenst- un:Arbeitsrecht ($ 15) kommt der Unterschied zwischen Kırche als döR und schlicht„kırchlichen“ Eıinrichtungen iınsbesondere bei der Dienstherrenfähigkeit ZUTragen, die 1N1Uur einer KdöR ukomMmt Bıstümer un! Kirchengemeinden könnenGeıistliche (auch Laıen, allerdings anders als 1n der evangelischen Kırcheaum Gebrauch gemach wiırd) 1m öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis anstellen:andere „kirchliche“ Einrichtungen und Anstalten, bspw. Von relıgösen Orden
getragene Schulen, Krankenhäuser 0 IN., können 1LULr privatrechtliche Dienstver-ä_ltnisse begründen. Für den Bereich des iındıviduellen Arbeitsrechts besteht kein
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Zweifel, da{ß diese Arbeitsverhältnisse dem SAr alle geltenden Gesetz“ unterstehen
einschliefßlich der Zuständigkeit der Arbeitsgerichte tür Rechtstreitigkeiten AUS
diesen Arbeitsverhältnissen. Unklarheit besteht dagegen 1ın bezug auf das kollektive
Arbeitsrecht.

Unzweiıtelhaft kann der Gesetzgeber, W 1e€e die Anwendung des Betriebsverfas-
SUuNgSgESELIZES aut Tendenzbetriebe weıtgehend beschränkt hat, insbesondere uch

w1e 1in y S1, Abs BVG 1952 bZw. Jetzt 1n 118, Abs BVG 1972 un: 1ın $ 96
ıhre
(Bundes-)Personal-Vertretungsgesetz geschehen die „Religionsgesellschaften un!

karıtatıven un erzieherischen Einrichtungen ohne Rücksicht autf iıhre
Rechtstorm“ VO diesen Gesetzen ausnehmen. Ganz eindeutig steht fest, da{fß nach
dem heute geltenden Recht die „Religionsgesellschaften un: ihre öffentlich-rechtlichen Eıinrichtungen karitatıver un erzieherischer Art nıcht 1n den
Geltungsbereich des (Bundes-)PersVertrGes einbezogen“ un „ VOIN BVG uch mIi1t
iıhren privatrechtlichen Einrichtungen, insbesondere 1mM Bereich der arıtas un!:
Diıakonie treigestellt“ sınd 707) Da{iß diese Freistellung sıch bıslang sechr Z.U)
Nachteil der kırchlichen Mitarbeıter der Diıenstnehmer ausgewirkt hat, steht auf
einem anderen Blatt Da{iß Priester un! Ordensleute ZUr Kırche 1n einem besonderen
Verhältnis stehen, das sıch einıger Dokument „De 1ustit1ia 1n mundo“ der
römiıschen Bischofssynode VO 1971 begegnenden überraschenden Wendungen vglmeınen Beitrag „Selbstkritik der Kırche“ 1n dieser Zeıitschr. 11972] 508—527,
hier insb. 519 {f.) nıcht hne weıteres miıt einem Arbeitnehmerverhältnis vergleichenläßt, 1STt eine Sache für sıch (SO richtig 7/25) Allen anderen aber, die schlecht un:
recht 1m öffentlich-rechtlichen der priıvat-rechtliıchen Dienstverhältnis ZULE Kırche
stehen, gebührt eine ZU mindesten nıcht schlechtere kollektiv-arbeitsrechtliche
Stellung als denjenigen, aut dıe das BV'  C der eın PersVertrGes anwendbar ist..
Wenn 11U der Staat 6N den Kırchen überläßt, tür ıhre Diıenstnehmer eine das BVG
der eın PersVertrGes ersetzende Regelung treitfen, wirft das eine Fülle VO:  }
Fragen auf. Kann eine solche kıirchliche (kirchengesetzliche) Regelung wirklich das
BV  4B ersetzen® Schon dıe Erstreckung eines Kirchengesetzes auf nıcht öffentlich-
rechtliche, verschiedener Rechtsgestalt bestehende Eiınrichtungen macht
Schwierigkeiten. W1e ber steht c die Erzwingbarkeıit? Da{iß überhaupt eın
solches Kırchengesetz erlassen wird, können die kırchlichen Dienstnehmer Sanzoffensichtlich nıcht erzwıngen. Was aber, wWwWenn ein solches (esetz besteht, die
Leitung einer kirchlichen Einrichtung der Anstalt sıch jedoch darüber hinwegsetzt,keine Mitarbeitervertretung zuläßt der sıch einer Entscheidung der kirchlichen
Schlichtungsstelle nıcht beugt? Diese weıtschichtigen und derzeıt brennend
gewordenen Fragen scheinen in Y überhaupt ıcht auf. Von den in den
deutschen Bıstümern J6 VO] Diözesanbischof gyleichlautend erlassenen „Miıtarbeıiter-
vertretungsordnungen“ (MAVO) wiırd ‚War diıe 1m Bıstum Berlin geltende erwähnt
(Fußnoten .71 un S75 auf die Fülle der 1er anstehenden Fragen fehlt jedochjeder Hınweıs, erst recht jede Hılfe iıhrer Lösung. Nur Sanz versteckter Stelle
1n anderem Zusammenhang tindet sıch eine grundsätzliche Meinungsäußerung, die
dahın geht, 1in Sachen der soz1alen Sıcherung se1 die Bındung der Kirchen das
„für alle geltende Gesetz“ I als 1n Sachen der Mitwirkung un Miıtbestimmung,el denen dem Prinzıp der Eıgenständigkeit der Vorrang zukommt“
Fufßßnote 249 (Seıt Drucklegung dieses Bandes haben die „Essener Gespräche“ Maärz
1975 sıch erstmals miıt Fragen dieser Art befaßt un: hat die VO  3 der deutschen
Bischofskonferenz eingesetzte Arbeitskonferenz „Carıtas un Soziales“ Eıinigkeitdarüber erzielt, dafß „eine Regelung für dıe Mıtwirkung der kırchlichen
Diıenstnehmer gefunden werden mudß, die den unverfügbaren Auftrag der Kirche
unberührt Jaßt.)
Das Versorgungsrecht der 1m öffentlich-rechrtlichen Dienstverhältnis stehenden

Kirchendiener 1St ausreichend behandelt. Dagegen siınd die sozialversicherungsrecht-lichen Vorschritten ahnlich unzulänglich behandelt wıe das Mitwirkungs- bzw
Mitbestimmungsrecht. Nun gibt 6S War für die 1mM privatrechtlichen Arbeıitsver-
hältnıs stehenden kirchlichen Miıtarbeiter keine sozialversicherungsrechtlichenSonderbestimmungen, daß darüber uch nıchts ISt: solche Bestimmungenbestehen jedoch gerade für diejenigen Mıtarbeıiter, die 1n hkeinem Arbeitsverhältnis
stehen un: daher uch 1ın keiner Mitarbeitervertretung ver treEen sınd. Das sınd auf
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Löthobscher Seıite VOor allem die zrofße ahl VO'  3 Ordensleuten und bei beiden
Kirchen solche Mitarbeiter, die ihre Tätigkeit nıcht als Erwerbsberuf verstehen,
sondern der Sache willen siıch mit ıhrer Arbeitskraft ın den Dienst der Kırche
der kirchlicher Aufgaben stellen un ber den notwendigen Lebensunterhalt
hınaus keine der NUr SAlaNZ geringiüg1ıge Entlohnung („Taschengeld“) beanspruchen.
Für diese velten 1mM Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung un VOT allem
der soz1alen Rentenversicherung Sonderbestimmungen, die War ormell kein
Staatskirchenrecht sind, weıl s1e uch aut Tätigkeiten Ühnlicher Art 1n nıcht-
kirchlichen Werken zutreffen; tatsächlich ber sind sie 1n der Hauptsache für
katholische Ordensleute VO' Bedeutung un waren des Sachzusammenhanges
willen dieser Stelle behandeln. (Von den einschlägıgen gesetzlichen
Bestimmungen wırd NUur, weiıl aut öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse
anwendbar, das Ang VersG angeführt in der Fassung VO 1965; seither sınd die
RWV!  © un beide esetze ber dle soziale Rentenversicherung in wichtigen Stücken
weiıter geändert worden.)

Soviel S: ersten Band Den 7zweıten Band eröffnet der Beıtrag VO  — Marre
ber das kırchliche B esteuerungswesen ($ 18) Was iıch (obendrein noch in
angeblicher Übereinstimmung MIt Barıon) nach M.s Meınung 9 Anm. 69)
„verkenne“, 1St MI1r nıcht recht ersichtlich. Wenn Barıon „1M Widerspruch Z

einhelligen Meınung der Staatskirchenrechtslehre“ verkennt, da{fß „dıe
Kirchen döR ‚SU1 generı1s‘ sind“, habe iıch diese Erkenntnis bereıts 1n der
Weıimarer Zeıt VOFLTEICNH:; als die seither überholte Staatskirchenrechtslehre siıch
dieser Erkenntnis noch verschlodß, das, W as Art. Er Abs allen Religionsge-
sellschaften gvewährte, mi1t Berufung auf Abs den als döR anerkannten Kirchen
wıeder entwınden. Dıie beiden sorgrfältig gearbeiteten Beıiträge Z

„Kirchenvermögens- und Stiftungsrecht“ ($ 2 9 Ch. Meyer, kath S. Marx)
unterstellen esS als selbstverständlich un jedermann bekannt, da{fß die staatskirchen-
rechtlichen Bestiımmungen 1Ur das Vermögen der Kırchen als KdöR betreffen; m1r
erscheint A alles andere als überflüssig, 1es deutlich herauszustellen un 1Ns
Bewufßtsein heben Kanonisch Zzaählt jedes kirchlichen Aufgaben der Zwecken
Z dienen bestimmte Vermögen den ona ecclesiastıca, 1St 1in diesem Sınne
Kırchengut und unterliegt als solches den Bestimmungen des CIC über zeitliche
Guüter der Kırche. Nun steht War das Vermögen der „für Kultus-, Unterrichts-
und Wohltätigkeitszwecke bestimmten Anstalten“ nıcht NUrLr der Religionsgesellschaf-
ten, sondern uch der relig1ösen ereıne dem Schutz des durch Art. 140 in das

inkorporierten Art LO Abs dagegen gelten die Zanzel staatskirchen-
rechtlichen Vorschritten über Kırchenvermögen NUur für dasjenıge VermöOgen, dessen
Träger döR oder 1m Bereich des St_iftungsr_ed1ts kirchliche Stiftungen sind. den
nıcht 1n den Dıözesanorganısmus ein egliederten Einrichtungen ZzAählt er  ın

ausführlich behandelte Deutsc Caritasverband einschließlich der großen
Mehrheıt der ihm angeschlossenen (nıcht ihm eıgen gehörenden!) Einrichtungen
un! Anstalten, WwW1e€e dort zutreftend festgestellt WIr.  9  ° ein Hınweıis, daß Ssie alle nıcht

die staatlichen esetze ber Kirchenvermögen tallen, vielmehr NUur den Schutz
des Art. 13S; Abs genießen, ware uch OTrt durchaus Platze.)
Wenn der Staat Kirchengut raubt, pflegt keinen Unterschied machen und 1NSs-
besondere das Ordensvermögen keineswegs übersehen; SOWeIlt dagegen seine
Vorschriften 65 darauftf ablegen, die Vertretungsmacht 1n vermögensrechtlichen An-
gelegenheiten regeln un: die VO'  3 der Kirche rundsätzlich gewollte „Unver-
außerlichkeit“ des Kirchengutes schützen, verwirk iıcht diese Absıcht 1Ur 1n dem
sechr viel n begrenzten Ausmaßf. (Hıerzu vgl meıne Besprechung des Buches V O]  3

Heinrichsmeier „Kanonisches Veräußerungsverbot“ in dieser Zeitschr. 11970]
316/7.) Diese traditionelle Beschränkung des Staatskirchenrechts auftf den Organıs-
1L1US der Amts-Kirche (beı1 der katholischen Kirche auf deren inländischen Teil) kann
selbstverständlich weder dem Handbuch och den Verfassern der hier einschlägigen
Beiträge ZuUuUr Last gelegt der Sar ZU Vorwurt gemacht werden: vielleicht ber
waäare 65 angebracht, aut die dadurch vielen Stellen entstehenden Lücken, die
ottenbar immer wieder übersehen werden, nachdrücklich hinzuweisen.

Der dritte Hauptteıl der Überschrift 16 Tätigkeit der Kırchen und
Religionsgemeinschaften 1m politischen Gemeinwesen“ umreißt ın eınem ersten
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Abschnitt deren „Wırken 1 staatlıchen un gesellschaftlichen Bereich“ nNnfier

allgemeinen Gesichtspunkten. Was heute staatskırchenrechtlich dem
„Offentlichkeitsauftrag“ der Kirche(n) verstanden wird, legt Schlaich überzeu-
gend dar ($ 24); nichtsdestoweniıger bleibt eıine nıcht behobene un: ohl uch nıcht
behebbare Schwierigkeıt: Von werm hat die Kırche ıhren ‚Auftrag”? Kann INa  3

einen Auftrag anerkennen, hne damıt einschlußweise uch die Vollmacht des
Auftraggebers anzuerkennen? Auftraggeber der Kirche 1St. der menschgewordene
Sohn Gottes. Kann der weltanschaulich pluralistische Staat ihn un seine Vollmacht
anerkennen, hne eben damıt uch schon christlicher (katholischer) Glaubensstaat
geworden se1n? Genügt C5S, dafß der Staat „anerkennt“, ZUr Kenntnis nımmt
un! keinen Einwand dagegen erhebt, da{fß die Kırche nach ıhrem Selbstverständniıs
sıch diesen Auftrag zuschreibt und ıh: VO  3 diesem Auftraggeber herleitet? Der
„Bevollmächtigte des Rates der FEKıD Sıtz der Bundesregierung“ (Bıschof
H. Kunst) und der „Leıter des Kommissarıats der deutschen Bischöfe 1n Bonn  «“

W öste) geben eine gyute Darstellung der 7zwiıischen Kirche un Staat
eingerichteten Verbindungsstellen $ 25} Anschließend behandelt Scheuner MT der
be1 iıhm gewohnten Meisterschaft die internationalen Beziehungen der Kirchen
($ 26) 7u dieser Gruppe gehören terner die Beiträge ber kirchliche arıtas $ 27
Kirchen und Massenmedien ($ 28) und wenıger bedeutsam un: vielleicht besser
e1im kirchlichen Vermögensrecht ($ 20) unterzubringen das Ikirchliche
Sammlungswesen ($ 29} en ausführlichen und cschr informatıven Darlegungen
ber die karıtatıven Werke und Einrichtungen der katholischen Rinken) un:
der evangelıschen NL Tiling) Kırche geht eın Beitrag (gleichtalls VO'  3 Rinken)
ber „staatskirchenrechtliche Grundfragen“ VOTaus. Aut die Ausführungen 15
se1 1j1er zurückverwiesen. Auf die weıteren Abschnitte: U} Bildungs- un: Er-
zıehungswesen (7 Einzelthemen), 111 Seelsorge 1n besonderen staarlıchen Bereichen
(Bundeswehr, Anstaltsseelsorge), Rechtsverhältnisse MIt staatlıcher UN kirch-
lıcher Beteiligung (Personenstands- und Meldewesen, Eherecht, Bestattungswesen
Friedhofsrecht), Schutz der Religionsgemeinschaften und ihrer Einrichtungen
(Sonn- und Feıertage, stratrechtlicher Schutz des relig1ösen Friedens, Rechts- und
Amtshilfe) 1m einzelnen einzugehen würde vollends den hıer verfügbaren Raum
SPprengen; zugleich würde der Rezensent damıt se1ne eigene fachliche Zuständigkeit
1n mehrtacher Richtung überziehen.

Unbestreitbar iSt gelungen, für alle behandelten Themen hervorragende
Sachkenner yewıinnen; jeder Beıtrag dürfte dem Leser, der nıcht selbst Fachmann
auf dem behandelten Gebiet 1St; wertvolle Bereicherung se1nNes Wıssens vermitteln
un cselbst dem Fachmann och mancherlei Anregung ZU. Weiterdenken bieten.
Themen, die, weıl versteckter Stelle behandelt, im Inhaltsverzeichnis der 1n den
UÜberschriften nıcht aufscheinen, wiırd 1ia  - 1mMm Sachverzeichnis aufgeführt finden.
Sehr erwünscht ware uch eın Namenverzeichnis; 65 hätte ochmals einen
Druckbogen erfordert und wurde wohl aus Raumgründen weggelassen. Der
Gesamteindruck des Werkes 1St imponierend. Zu der staats-kirchenrechtlichen Lage
der Kirche, W1€e s1e 1n diesem Werk dargestellt 1St, dürfen WI1r uns aufrichtig
beglückwünschen. Die Männer un Frauen, die 1n den Stunden der tiefsten
Erniedri ung UuUnNSsSeIr«cs Volkes ach dem Weltkrieg als Mitglieder der Weıimarer
Natıona versammlung durch die Kirchenartikel der WRV die überholte Staatskır-
henhoheit beseitigt haben, un nıcht mınder diejenigen, die nach dem 2. Weltkrieg
als Mitglieder der Versammlung von Herrenchiemsee und des Parlamentarischen
Rates 1m B'  C MmMi1t der Selbstbestimmung der Kirche un: ihrer Freiheit VO: Staat
un gegenüber dem Staat vollen Ernst gemacht haben un damit der Kirche 1ın
einem Ma{iß gerecht veworden sind, das 1m weltanschaulich pluraliıstischen Staat
kaum noch überboten werden kann, haben staatsmännische Größe bewıiesen und
verdienen unseren aufrichtigen ank Von der wertvollen Hılfe, die ıhnen die
Rechtswissenschaft dabei geleistet hat, das hier besprochene Werk Mıt
besonderer Freude stellt INnan das überraschend hohe Mai Übereinstimmung
seiner Miıtarbeiter fest. Unvermeidlich Kommen die verschiedenen Beiträge
immer wieder auf die gleichen entscheidenden Grundposıitionen sprechen; ebenso
unvermeıdlich treten dabei ZEeW1SSE Unterschiede der Auffassung der des
Blickwinkels deutlicher wırd der Eindruck derin Erscheinung;
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Übereinstimmung iın allem Wesentlichen. Bewunderung un: ank gebührt den
Herausgebern, unNnserecn beiden Altmeıistern des Staatskırchenrechts, Friesenhahn un!‘
Scheuner, ber uch ihrem „Mıt“-Herausgeber Listl, der nıcht 1Ur einen eigenen
wertvollen Beıtrag beigesteuert, sondern dıe umfangreıiche organısatorische Arbeıt
geleistet un: 6S möglich gemacht hat, die beiden Teilbände 1n ungewöhnlich kurzem
zeitlichem Abstand aufeinander tolgen lassen. Zu danken 1sSt uch tür den seıtens
der beiden Kırchen geleisteten namhaftften Zuschulfß, der den 1MmM Verhältnis ZU

Umtang un der e Ausstattung bemerkenswert nıedrigen Preis ermöglicht
hat Fuür das Staatskirchenrecht der Bundesrepublik x1bt 065 kein vergleichbäres
Werk; tür jeden, der miıt Staatskirchenrecht umzugehen hat, 1St unentbehrlich.

9 N e -Breunıiıng, &i}
Handbuch phılosophıscher Gruüundbegriffe, hrsg. A Hermann

Krings, Hans Michael aumgartner Christoph ıld. Gr. 80 München, Kösel
„Das Absolute“ bis „Gesellschaft“ (XII U, 567 5 19735 2 B „Gesetz“

bis „Relation“ (VII 663 » 173 „Religion“ bis „Zweck“ (IX 647 5
1974 Studienausgabe 1ın Halbbänden K 8O
Nach dem „Handbuch theologischer Grundbegriffe“ und dem „Handbuch

pädagogischer Grundbegriffe“ hat der Kösel-Verlag 1U das vorliegende
philosophische Nachschlagewerk herausgebracht. Wıe schon die beiden Vorganger,
111 dieses Handbuch keine Kurzintormationen biıeten: Deshalb fehlen kurze
Begriffserklärungen, Darstellungen VO  a Schulen („-ısmen“), Charakterbilder großer
Philosophen. eın 1e] besteht vielmehr darın, 1n relatıv ausführlichen Sach-
Artıkeln eine Eintührung 1n die gegenwärtige Problematik grundlegender
philosophischer Begriffe geben un mögliıche Lösungen diskutieren. Das Werk
„will vornehmlich selbst Philosophie bieten“, ıcht 1Ur ber Gedachtes inftormieren
(Vorwort), un versteht sıch als Anstoß un Beıitrag ZU eigenen Denken des
Lesers. Von dieser yroben Kennzeichnung abgesehen, 1St r nahezu eın Dıng der
Unmöglichkeit, eın AaUus$s ber 140 Beiträgen ZUSAMMENSECSCLIZLES Werk rezensieren.
Im Sınne eınes Kompromıisses 11 ıch we1l AuUsSs verschiedenen Bereichen stammende
Artikel vorstellen und annn eine Skizze der „Richtung“ des Gesamtwerks versuchen.
Kuno Lorenz hat den Beıtrag „Beweıs“ geschrieben. Er beginnt csehr schön mMiıt
einer Ortsbestimmung des Beweılisens 1m Ganzen des soz1ialen Wirklichkeitsbezugs
un: stellt das Recht un die Grenze der Forderung nach einem Beweıs heraus; als
Beweıs gilt ıhm jener dıalogische Akt bzw. dessen Protokoll), 1n dem jemand
seınen Anspruch aut (theoretisches der praktisches) Wıssen dadurch rechtfertigt,
da{fß ze1gt, W1e jedermann (unter geeigneten Bedingungen) diesem Wıssen
kommen könne. Jeder, der eine Behauptung aufstellt, dıie Aus dem fraglos tradierten
Fundus VO  ] Anschauungen un Handlungsweisen herausfällt, mufß damıt rechnen,
dafß ıhm für diese Behauptung eın Beweıs abverlangt wird, damıt die Zustimmungebenso eın Akt frejer Selbstbestimmung se1ın könne WwW1e die Aufstellung der These,
anders gewendet: damıt die gemeınsame Welt, die vorher auf der Ebene der VO:  3
allen geteilten Meınungen bestand, 1U autf der Ebene geteilten Wıssens wieder-
hergestellt wırd Freilich SE die gemeinsame Welt, A4US der INa  - herkommt, „
prior1“ ıne Ganzheit; die gemeınsame Welt der Wissenschaft soll EerSsSt werden.
Zwischen beiden liegt der Bruch, der durch den Versuch, sıch der gemeinsamen Welrt

vErZEWISSETN, entsteht. Erst 1n diesem Bruch erscheint die (aufzuhebende)Dualität VO  e} Wirklichkeit un Vorstellung, VOoOnNn subjektiver und transsubjektiverVorstellung. Der Beweıis 1St die Methode solcher Aufhebung. zahlt re1ı Gruppen
VO:  3 Beweıiısverfahren aut den hypothetischen Beweıs, dessen Basıs das
Impliziertsein der fraglıchen These 1in einer vorausgesetzten Hypothese 1St; den
deduktiven Beweiıs Aaus einem 1n sıch wıderspruchsireien Axıomensystem; die
reductio ad absurdum dıe immer den Aatz VO ausgeschlossenen rıtten
voraussetzt). FEıne Liste möglicher Beweisfehler chließt den ebenso präzıseintormierenden W1€ (ın den hermeneutischen Vorüberlegungen) ZUuU Weiterdenken
anregenden Artikel ab. Reinhart Mayrer bietet eine kurze Abhandlung über den
Begriff der „Ent}remdung“. Schon früh kann INa  z eine „kosmologische“ und eıne
„politische“ Entiremdung teststellen, die durch das nde des geozentrischenWeltbildes bzw. durch die Auflösung der Polis edingt ISt. Christlicher Glaube und
Metaphysık sind sowohl ur iıhr Freiheitspathos) Ursachen dieser Entfremdung
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